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1. GELTUNGSBEREICH 
 

1.1 Für alle Leistungen von HMK 
DKEY Europe GmbH (im fol-
genden DKEY) gelten die 
nachfolgenden "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen", und 
zwar auch dann, wenn DKEY 
bei den einzelnen Leistungen 
nicht nochmals darauf Bezug 
nimmt. 

 

1.2 Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Kunden binden 
DKEY nur, wenn sie sich mit 
ihnen schriftlich einverstanden 
erklärt hat. 

 
2. LEISTUNGSUMFANG 
 

2.1 Diese AGBs gelten für folgen-
de Leistungen: 
a) Beratung des Kunden zu 

Fragen, welche die Com-
putertechnik im weitesten 
Sinne betreffen. 

  b) Verkauf von Hard- und 
Software 

 

2.2 Dokumentationen sind grund-
sätzlich nicht geschuldet, sie 
können jedoch auf Wunsch 
des Kunden gegen gesonderte 
Berechnung erstellt werden. 
Soweit DKEY den Begriff Con-
sulting verwendet ist nicht 
Beratung gemeint. Erfasst 
wird mit diesem EDV-
spezifischen Begriff die qualifi-
zierte Werkleistung, beispiels-
weise die Anpassung der Hard
- und Software an die Kun-
denbedürfnisse. 

 
3. LEISTUNGSORT 
 

3.1 Erfüllungsort betreffend der 
von DKEY zu erbringenden 
Dienstleistungen ist der im 
jeweiligen Kaufvertrag ange-
gebene Abgangsort. 

 

3.2 Eine Änderung des Lieferortes 
ist DKEY vorher schriftlich 
anzuzeigen. 

 

3.3 Entstehen DKEY durch Ände-
rung des Lieferortes höhere 
Aufwendungen, ist DKEY be-
rechtigt die Vergütung ent-
sprechend anzupassen. 

 
4. LEISTUNGSERBRIN-

GUNG 
 

4.1 Die Lieferung gilt als erfolgt, 
sobald der Liefergegenstand 
den Abgangsort verlässt. Mit 

erfolgtem Abgang des Liefer-
gegenstandes geht die Gefahr 
der zufälligen Verschlechte-
rung oder des Untergangs auf 
den Kunden über. 

 

4.2 Bei Verzögerungen der Liefe-
rung oder der Leistungserbrin-
gung aus Gründen die der 
Kunde zu vertreten hat, mel-
det DKEY dem Kunden die 
Versandbereitschaft und lagert 
den Liefergegenstand auf Risi-
ko und Kosten des Kunden 
ein. Die Meldung der Versand-
bereitschaft  steht einer Liefe-
rung gleich. 

 
5. UNTERSTÜTZUNG 

DURCH DEN KUNDEN 
 

5.1 Der Kunde ist verpflichtet am 
Installationsort der vertraglich 
vereinbarten Geräte und Ma-
schinen die produkt-
spezifischen Umfeldbedingun-
gen, die jeweils geltenden 
technischen Betriebsbedingun-
gen sowie die Bedienungsan-
weisungen des Herstellers 
einzuhalten. Dies gilt auch für 
die Verwendung von 
Verbrauchsmaterialien. Kommt 
der Kunde diesen Verpflich-
tungen nicht nach erlischt 
ggfs. der Gewährleistungsan-
spruch. 

 

5.2 Der Kunde verpflichtet sich 
regelmäßig sowie rechtzeitig 
vor Beginn einer Leistung 
durch DKEY für die ausrei-
chende Sicherung seiner Da-
ten Sorge zu tragen. 

 

5.3 Der Kunde hat DKEY auftre-
tende Störungen oder Mängel, 
soweit sie offenkundig sind, 
unverzüglich zu melden.  Die 
Meldung hat vom Kunden an 
die von DKEY benannte Stelle  
zu erfolgen. 

 

5.4 Der Kunde verpflichtet sich 
Reparaturen und Wartungsar-
beiten an den unter Vertrag 
stehenden Geräten / Maschi-
nen ausschließlich durch DKEY 
oder von DKEY beauftragte 
Dritte ausführen zu lassen. 
Kommt der Kunde diesen Ver-
pflichtungen nicht nach, so ist 
DKEY berechtigt, den darauf 
zurückzuführenden Mehrauf-
wand gesondert in Rechnung 
zu stellen. Insbesondere haf-
tet DKEY nicht für Schäden, 
die auf unzureichende Schutz-

vorkehrungen des Kunden 
gegen den Verlust seiner Da-
ten beruhen. 

 

5.5 DKEY ist berechtigt einen Ver-
trag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen, wenn der Kunde 
seine Mitwirkungspflichten 
derart verletzt, dass DKEY ein 
Festhalten am Vertrag nicht 
mehr zumutbar ist. 

 
6. VERGÜTUNG 
 

6.1 Für ihre Leistungen gemäß 
Ziffer 2.1 erhält DKEY den 
jeweils vertraglich vereinbar-
ten Kaufpreis. Umsatzsteuer 
wird zusätzlich berechnet. Im 
Falle einer Umsatzsteuererhö-
hung infolge einer Gesetzes-
änderung ist DKEY berechtigt 
den jeweiligen Umsatzsteuer-
differenzbetrag gesondert in 
Rechnung zu stellen. Fracht-
kosten werden gesondert be-
rechnet. 

 
7. ZAHLUNGSBEDINGUN-

GEN 
 

7.1 DKEY wird den vereinbarten 
Kaufpreis mit Abgang der Wa-
re bzw. nach betriebsbereiter 
Installation (je nach Vereinba-
rung) in Rechnung stellen. Alle 
Zahlungen sind innerhalb von 
zehn Tagen ab Rechnungsda-
tum ohne Abzug fällig, soweit 
nicht anders vereinbart. 

 

7.2 Gerät der Kunde in Verzug, ist 
DKEY berechtigt, unbeschadet 
weiterer Rechte, Zinsen zu 
einem Zinssatz in Höhe von 
8% über dem Basiszinssatz zu 
berechnen.  

 

7.3 Zur Aufrechnung ist der Kunde 
nur berechtigt, wenn die be-
hauptete Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Ein Zurückbe-
haltungsrecht ist grundsätzlich 
ausgeschlossen, ebenso die 
Anwendung der §§ 369-372 
HGB. 

 

7.4 Bis zum vollständigen Rech-
nungsausgleich bleiben alle 
vertraglich vereinbarten Kauf-
gegenstände Eigentum von 
DKEY bzw. des Herstellers. 
Hard- oder Software, die für 
Testzwecke zur Verfügung 
gestellt wird, bleibt ebenfalls 
Eigentum von DKEY bzw. dem 
jeweiligen Hersteller und ist 
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nach Beendigung des Tests 
wieder an DKEY zurückzuge-
ben. 

 

7.5 Ausgetauschte Teile gehen in 
das Eigentum von DKEY bzw. 
des Herstellers über.  Der 
Kunde erwirbt kein Eigentum 
an Ersatzteilen die DKEY nur 
vorübergehend zur Behebung 
eines Mangels in die Geräte 
eingebaut hat. 

 

7.6 Erfüllungsort für Zahlungen 
ist Kronberg. 

 
8. HAFTUNG / GEWÄHR-

LEISTUNG 
 

8.1 DKEY obliegt die Wahl zwi-
schen Mängelbeseitigung 
oder Neuherstellung. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl ist der 
Kunde berechtigt für das 
betreffende Einzelgerät eine 
angemessene Herabsetzung 
des Kaufpreises zu verlangen. 
Wahlweise für den Fall des 
Fehlschlagens ist der Kunde 
berechtigt den Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären. Die im 
Falle des Rücktritts vom Kun-
den zu zahlende Nutzungs-
entschädigung richtet sich 
nach Gesetz und höchstrich-
terlicher Rechtsprechung. 

 

8.2 Die Gewährleistungsansprü-
che des Kunden erlöschen bei 
Software nach 30 Tagen und 
bei Hardware nach 6 Mona-
ten. 

 

8.3 DKEY haftet unbeschadet 
sonstiger Regelungen in die-
sen Bestimmungen und der 
nachfolgenden Haftungsbe-
schränkung uneingeschränkt 
für Schäden an Leben, Körper 
und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzli-
chen Pflichtverletzung von 
DKEY, ihrer gesetzlichen Ver-
treter oder ihrer Erfüllungsge-
hilfen beruhen, sowie für 
Schäden, die auf vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen sowie 
Arglist von DKEY beruhen. 

 

8.4 Im übrigen gilt, dass die Haf-
tung von DKEY auf die Höhe 
des Kaufpreises beschränkt 
ist. 

 

8.5 Eine Haftung DKEYs für den 
Verlust von Daten und Pro-

grammen ist ausgeschlossen 
soweit der Kunde seine Mit-
wirkungspflichten aus Ziff. 5 
verletzt hat. Die Haftung für 
entgangenen Gewinn ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
Dem Kunden bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass sein 
Verschulden ausnahmsweise 
nicht oder nicht weit überwie-
gend ursächlich für den Haf-
tungsausfall war; durch diese 
Regelung soll nicht in die 
Gewährleistungsrechte des 
Kunden eingegriffen werden. 
Im Übrigen wird die Haftung 
für Datenverlust auf den typi-
schen Wiederherstellungsauf-
wand beschränkt. 

 

8.6 Zur Abdeckung des Risikos 
gemäß diesem Vertrag wird 
DKEY auf eigene Kosten, in 
Übereinstimmung mit dem 
Kunden, unverzüglich nach 
Vertragsabschluss eine Haft-
pflichtversicherung auf der 
Grundlage der folgenden De-
ckungssummen je Schadens-
fall abschließen, sofern diese 
nicht schon vorhanden ist: 

 

+ Personenschäden   
 € 500.000,-   je Schadensfall 

 

+ Sachschäden                    
€ 1.000.000,-  je Schadensfall 
 

Weitergehende Geldersatzan-
sprüche des Kunden beste-
hen gegenüber DKEY nicht. 
 

8.6 Im Falle unvergüteter Leis-
tungen übernimmt DKEY bei  
Kunden, die ihrerseits über 
kompetente Mitarbeiter im 
EDV-Bereich verfügen, keine 
Haftung. 

 
         CONSULTING 
 

9.1 DKEY stellt klar, dass im Rah-
men der Verträge lediglich 
eine eingeschränkte Dienst- 
bzw. Werkleistung zu erbrin-
gen. Consulting im Sprach-
gebrauch der Verträge erfasst 
lediglich eine qualifizierte 
Dienst- bzw. Werkleistung. 

 

9.2 Ein Recht des Kunden auf 
Beratung zu Themen, die 
nicht in zwingendem Sachzu-
sammenhang mit der vertrag-
lich näher beschriebenen 
Leistungserbringung stehen 
bzw. eine dementsprechende 
Pflicht von DKEY besteht 

nicht. 
 

9.3 Consultingverträge sind vom 
Kunden schriftlich in Auftrag 
zu geben; ihre Vergütung 
erfolgt neben den Servicever-
trägen. 

 
10. GEHEIMHALTUNG / 

DATENSCHUTZ 
 

10.1 DKEY verpflichtet sich, die 
gesetzlichen Datenschutzbe-
stimmungen einzuhalten; 
ebenso alle bei Erfüllung der 
Vertragspflichten bekannt 
werdenden Informationen 
über Datenbestände des Kun-
den oder andere, den Kunden 
betreffende Vorgänge, streng 
vertraulich zu behandeln.   

 

10.2 Der Kunde verpflichtet sich 
seinerseits, alle erhaltenen 
Informationen aus dem Ver-
tragsverhältnis mit DKEY 
ebenfalls streng vertraulich zu 
behandeln. Eine Weitergabe 
dieses Vertrages oder seines 
Inhaltes an Dritte ist nicht 
zulässig. Im Falle der Zuwi-
derhandlung durch den Kun-
den ist DKEY berechtigt einen 
pauschalierten Schadener-
satz, maximal jedoch die Hö-
he des Kaufpreises, zu for-
dern. 

 
11. GERICHTSSTAND 
 

11.1 Der Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten der Parteien ist 
Frankfurt am Main.  Das 
Recht von DKEY den Kunden 
an einem anderen Gerichts-
stand zu verklagen bleibt 
unberührt. 

 
12.  GELTUNG DEUTSCHEN 

RECHTS 
 

12.1 Die Parteien vereinbaren hin-
sichtlich sämtlicher Rechtsbe-
ziehungen  aus  diesem  Ver-
tragsverhältnis  die aus-
schließliche Anwendung des 
Rechtes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
 
 
 


